
Stadt Walldürn 
 

Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses  
der Stadt Walldürn für das Rechnungsjahr 2019 

 
 
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat 
am 21. März 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:  
I. 

 



                               
 

 
 
II.  
 
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nachträglich ge-
nehmigt.  
 
III. 
 
Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 994.870,50 € wird gemäß § 25 Abs. 
1 GemHVO i.V.m. durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses verrechnet. Der Jahresüberschuss des Sonderergebnisses von 519.516,97 € 
wird entsprechend § 49 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 
zugeführt.  
Die Jahresrechnung 2019, der Rechenschaftsbericht sowie die Schlussbilanz mit Anhängen 
liegen gemäß § 95b GemO in der Zeit vom 28. März 2022 bis einschließlich 05. April 2022 im 
Verwaltungsgebäude Schloss, Burgstraße 3, Kämmerei, Zimmer 211, öffentlich aus. 
 
 
Walldürn, den 21.03.2022     Für den Gemeinderat 
 

Bürgermeister Markus Günther 
 
 


		2022-03-22T07:36:04+0000
	Stadt Walldürn




